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STATUTEN 

der Johannisbruderschaft zu Sendenhorst 

Die Gesellschaft der Johannisbrüder mit dem Sitz in Senden
horst besteht nach der Überlieferung seit dem Jahre 1606. 
Sie stellt sich als Aufgabe, durch ein jährlich um St. Johannis 
zu feierndes Schützenfest und andere gesellige Zusammen
künfte die gegenseitige Achtung und Liebe als Bürger der 
Gemeinde zu wecken .und zu erhalten. Da keine Gesellschaft 
ohne Regeln und Gesetze bestehen kann, gibt sich die 
Johannisbruderschaft durch Beschluß der Mehrheit ihrer 
Mitglieder vom 13. Mai 1956 Statuten, die soweit wie mög
lich den Statuten der Bruderschaft aus dem vergangenen 
Jahrhundert entsprechen und nur, soweit wie nötig, nach 
Inhalt und Form von diesen abweichen. 

1. Kapitel

Voraussetzung für die Mitgliedschaft 

§1
(1) Mitglied der Gesellschaft kann jeder männliche Senden

horster Bürger werden, der
a) sich zur christlichen Religion bekennt,
b) unbescholtenen Rufes ist,
c) das 21. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Die Mitgliedschaft eines verstorbenen Mitgliedes geht
nach dess.en Tod auf die Witwe über, wenn diese den
Übergang innerhalb eines Jahres nach dem Tode des
Ehemannes beim Vorstand beantragt. Witwen haben kein
Stimmrecht.

II. Kapitel

Der Vorstand 

§2
(1) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen.
(2) Der Vorstand besteht aus

a) dem Oberst,
b) dem Leutnant,
c) dem Fähnrich,
d) dem Schriftführer,
e) dem stellv. Schriftführer,
f) dem König.

§3
(1) Die Berufung der in § 2 unter a) bis e) aufgeführten Vor

standsmitglieder erfolgt durch Wahl. Der König erlangt
mit der Erringung der Königswürde die Stellung eines

Vorstandsmitgliedes. (§ 19) Er behält sie, bis er einen 
Nachfolger hat. Für den Oberst, Leutnant und Fähnrich 
werden gleichzeitig Stellvertreter gewählt, die für die 
Dauer der Behinderung der Vertretenen deren Funktion 
ausüben und Vorstandsmitglieder sind. 

(2) Der Oberst, Leutnant und Fähnrich und ihre Stellvertreter
werden jährlich gewählt. Wiederwahl ist nur ausnahms
weise zulässig. Der Schriftführer und sein Stellvertreter
werden alle 5 Jahre gewählt. Ihre Wiederwahl ist er
wünscht.

(3) Die Wahl des Oberst, Leutnants und Fähnrichs und deren
Stellvertreter geht in folgender Weise vonstatten:
Die beiden Altmänner (die, nach dem Eintrittsjahr älte
sten beiden in der Versammlung anwesenden Mitglieder)
wählen 4 Körherren. Die Körherren wählen ihrerseits die
Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des ältesten Körherren.

(4) Der Schriftführer und sein Stellvertreter werden von der
Mitgliederversammlung gewählt.

§4
(1) Jeder, der in den Vorstand gewählt ist, ist verpflichtet, die

Wahl anzunehmen, wenn ihn nicht ein wichtiger Grund
an der Annahme hindert. Er tritt sein Amt sogleich nach
der Wahl an.

(2) Mitglieder des Vorstandes können nur männliche Mit
glieder der Gesellschaft sein.

§5
Der Vorstand trifft im Benehmen mit der Mitgliederversamm
lung alle erforderlichen Anordnungen über die Vorbereitung 
von Festlichkeiten, führt die Aufsicht bei denselben und 
schlichtet etwa entstandenen Streit. Die Entscheidung, ob in 
einem Jahr ein Fest veranstaltet wird, liegt jedoch bei der 
Mitgliederversammlung.(§ 12) 

§6

Der Vorstand ist berechtigt, alle notwendigen Aufwendungen 
von den einkommenden Beiträgen zu bestreiten. 

III. Kapitel

Funktionen der einzelnen Vorstandsmitglieder 

§7
Der Vorstand trifft Anordnungen allg. Art in seiner Gesamt
heit nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei
det die Stimme des Oberst. Darüber hinaus haben die fol
genden Vorstandsmitglieder die im § 8 genannten Funktio
nen und Rechte wahrzunehmen. 



§8
(1) Der Oberst hat bei allen Zusammenkünften den Vorrang.

Er lädt zu den Veranstaltungen ein, leitet sie und trägt
die Beschlüsse des Vorstandes der Versammlung vor. Er
kann sich dabei des Schriftführers bedienen. Er entschei
det auch über die Einberufung außerordentlicher Ver
sammlungen, wenn diese von Mitgliedern beantragt
werden. Er hat bei den Festzügen die Leitung.

(2) Der Leutnant folgt dem Oberst im Rang bei Aufzügen.
(3) Der Fähnrich trägt bei den Festveranstaltungen der Ge

sellschaft die Fahne.
(4) Der Schriftführer führt die laufenden Geschäfte der Ge

sellschaft, das Protokollbuch, verwaltet die Kasse und
legt die Rechnung.

(5) Der stellv. Schrifttührer vertritt den Schriftführer, wenn
· dieser in der Ausübung seines Amtes behindert ist.

IV. Kapitel

Aufnahme neuer Mitglieder 

§9
Wer sich bei der Gesellschaft als Mitglied aufnehmen lassen 
will, muß dies beim Oberst oder Schriftführer beantragen. 
Der Oberst legt den Antrag, wenn die Voraussetzungen des 
§ 1 erfüllt sind, der Mitgliederversammlung vor. Diese ent
scheidet durch die Mehrheit der abgegebenen gültigen

· Stimmen über den Antrag. Bei Stimmengleichheit entschei
det der Oberst.

§ 10
Die Stimmabgabe erfolgt durch die Abgabe weißer oder
schwarzer Bohnen (Ballotage). Wer eine weiße Bohne ab
gibt, hat sich für, wer eine schwarze abgibt, hat sich gegen
die Aufnahme entschieden.

§ 11
Wer als Mitglied in die Gesellschaft aufgenommen worden
ist, zahlt eine einmalige Aufnahmegebühr. Er soll im An
schluß an die Aufnahme 1 Liter Bier aus dem Pokal der
Gesellschaft leeren.

V. Kapitel

Mitgliederversammlung 

§12
(1) Die Mitgliederversammlung, die jährlich mindestens ein

mal einberufen werden muß, entscheidet über
1. Art und Zahl der Veranstaltungen der Gesellschaft

im laufe des Jahres,

2. die Höhe der Jahresbeiträge, die für männliche Mit-
glieder und Witwen gestaffelt sein sollen,

3. die Höhe der Umlage für die Feste,
4. die Höhe der Aufnahmegebühr,
5. die Bestellung der Kassenprüfer,
6. die Entlastung der zum Ende eines jeden Geschäfts

jahres vorzulegenden Rechnung,
7. die Entlastung des Vorstandes,
8. die Wahl des Schriftführers und seines Stellver

treters,
9. die Aufnahme neuer Mitglieder,

10. den Ausschluß aus der Gesellschaft gern.§ 15.
(2) Die Beschlüsse gern. Abs. (1) 1 - 9 werden mit einfacher

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefaßt. Be
schlüsse gern Abs. 1 Nr. 10 bedürfen der Mehrheit von
3 Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen. Jeder
Stimmberechtigte kann geheime Abstimmung verlangen.

§ 13
Wer ein Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches begeht, 
schließt sich durch sein Verhalten selbst von der Gesell
schaft aus. Der Vorstand stellt den Ausschluß fest. 

§14
Ebenfalls schließt sich selbst aus der Gesellschaft aus, wer 
diese Statuten vorsätzlich nicht befolgt, durch Reden oder 
Handlungen das Bestehen der Geselschaft gefährdet, min
destens einen Jahresbeitrag gern.§ 12 Nr. 2 und 3 im Rück
stand ist oder an 3 aufeinanderfolgenden Jahren ohne hin
reichenden Grund am Schützenfest nicht teilnimmt. Der 
Vorstand stellt den Ausschluß fest. 

§15
Über den Ausschluß aus anderen Gründen entscheidet die 
Mitgliederversammlung gern.§ 12 Abs. (1) Nr.10 und Abs. (2). 

§ 16
Wer den Anordnungen und Weisungen des Vorstandes zu 
folgen nicht bereit ist ,kann durch diesen von der jeweiligen 
Veranstaltung ausgeschlossen werden. Er hat diese dann 
sofort zu verlassen. 

VI. Kapitel

Das Schützenfest 

§ 17
Das Schützenfest findet, wenn die Feier eines solchen von 
der Mitgliederversammlung beschlossen ist, am Montag vor 
oder nach dem Fest des hl. Johannis des Täufers statt. Ihm 
geht am vohergehenden Samstag eine Mitgliederversamm
lung voraus, in der über die Aufnahme neuer Mitglieder 
gern. § 9 entschieden wird. 
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48. Wietheger, Karl
49. Kötter, Bernhard
50. Reul, Hubert
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52. Höne, Anton
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